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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „FFPV-Anlage Meier“ Nr. J-2023-4F in Frankenhardt,
Auslegungsbeschluss, öff entliche Auslegung

Der Gemeinsame Ausschuss der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öff ent-
lichen Sitzung am 21. April 2026 den 
Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung „Freifl ächenphotovoltaikanlage 
Meier“ Nr. J-2023-4F gebilligt und die 
Auslegung der Flächennutzungsplan-
änderung beschlossen. Der Ausle-
gungsbeschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öff entlich bekannt gemacht. 
Maßgebend sind die Planzeichnung 
mit Geltungsbereich, die Begründung 
jeweils vom 27. November 2025 sowie 
der Umweltbericht vom 17. März 2025. 
Die Lage des Änderungsbereichs ist aus 
dem abgedruckten Plan ersichtlich.

Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1. Bei der Planung werden die Flurstü-
cke Nr. 80, 90 (Teilfl äche) und 91 (Teil-
fläche), Gemarkung Gründelhardt, 
überplant.
2. Die betreff enden Flächen sind im 
rechtskräa igen Flächennutzungsplan 
als landwirtschaa liche Flächen darge-
stellt und sollen in eine Sonderbaufl ä-
che mit Zweckbestimmung „Photovol-
taik“ umgewandelt werden.
3. Die Grundstücke werden durch 
Acker- und Wiesenfl ächen, eine Hof-
stelle sowie Verkehrsfl ächen begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanände-
rung und dem dazugehörigen Bebau-
ungsplan sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den Bau 
einer Freiflächenphotovoltaikanlage 
geschaff en werden.

Öff entlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der Beteiligung der Öff ent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 26. Mai 2026 bis einschließ-
lich 26. Juni 2026 im Internet auf der 
Homepage der Stadtverwaltung Crails-
heim unter „www.crailsheim.de/rathaus/
stadtentwicklung“ (Öff entlichkeitsbetei-
ligung bei Bauleitplanverfahren) und 
über das zentrale Internetportal des 

Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröff entlicht.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 

Neubau, 2. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), Saj eldorf (Saj eldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.

Plan: Stadtverwaltung
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Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Meier“ 
Nr. J-2023-4F liegen Informationen zu 
umweltrelevanten Aspekten vor.
Der Fachbeitrag Artenschutz zur arten-
schutzrechtlichen Prüfung vom 9. Sep-
tember 2024 sowie das Abwägungser-
gebnis vom 27. November 2025 werden 
öffentlich ausgelegt und können gleich-
zeitig im genannten Auslegungszeit-
raum im Internet abgerufen werden.

Schutzgüter: Tiere und Pflanzen
Tiere: Informationen über das Vorhan-
densein von Brutvögeln, Faltern und 
Reptilien und die Umsetzung von vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen.

Schutzgüter: Fläche und Boden
Geologie und Topographie: Informatio-
nen über den geologischen Untergrund 
mit den verschiedenen Bodentypen 
sowie über die topographischen Ver-
hältnisse der Umgebung mit Einbet-
tung des Plangebiets.
Bodenfunktion: Informationen über 
Bodenfunktionen des Gebiets.
Flächennutzung/Fläche: Informatio-
nen über die derzeitige und künaige 
Nutzung der Fläche. Auf die künaige 
Versiegelung wird eingegangen.

Schutzgut: Wasser
Grundwasser: Informationen über die 
Grundwasserfunktion des Plangebiets.

Schutzgüter: Klima und LuX
Klima: Allgemeine Informationen über 
die umliegende Gebietsbeschaffenheit 
und prognostizierte Auswirkungen auf 
das Klima durch die Neuplanung.

Schutzgut: LandschaX
Landschaasbild: Allgemeine Informa-
tionen über die umliegende Gebiets-
beschaffenheit und prognostizierte 
Auswirkungen auf das Landschaasbild 
durch die Neuplanung. Auf geplante 
Eingrünungsmaßnahmen wird einge-
gangen.

Schutzgut: Wechselwirkungen/Bio-
logische Vielfalt
Wechselwirkungen: Allgemeine Erläu-
terungen zu möglichen Wechselwir-
kungen.

Schutzgut: Mensch
Gesundheit: Informationen über mögli-
che Auswirkungen auf das Landschaas-
bild und Erholungseinrichtungen.

Schutzgüter: Kultur- und sonstige 
Sachgüter
Denkmalschutz: Informationen über 
ein vorhandenes Bodendenkmal im 
Plangebiet.
Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschriften, 
technische Regelwerke o.ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v.g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen:
Stellungnahmen können innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den. Die Stellungnahmen sollen elektro-
nisch (per Mail an jessica.gebert@crails-
heim.de) übermijelt werden. Bei Bedarf 
können Stellungnahmen auch schria-
lich oder mündlich zur Niederschria 
(Sachgebiet Baurecht, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim, Raum Nr. 2.18) abgegeben 

werden. Es wird dabei gebeten, die volle 
Anschria und betroffene Grundstücke 
anzugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 5 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ge-
mäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber häje geltend machen können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, 
dass zur Bearbeitung des Anliegens bei 
Stellungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie An-
schria (ggf. auch E-Mail und Telefon-
nummer, sofern angegeben) und die 
vorgebrachten Informationen auf 
Grundlage von § 4 Landesdatenschutz-
gesetz gespeichert werden. Die vorge-
brachten Informationen werden dem 
Gemeinderat und dem Gemeinsamen 
Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaa anonymisiert zur 
Entscheidungsfindung vorgelegt.
Crailsheim, 5. Mai 2026
für die VVG Crailsheim
Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister
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RATSINFORMATIONSSYSTEM

Alles rund um die Kommunalpolitik
Bürger, die wissen möchten, wer Mit-
glied im Gemeinderat ist, wann wel-
ches Gremium tagt, welche Themen 
auf der Tagesordnung stehen oder 
welche Beschlüsse gefasst wurden, 
finden diese Information leicht im In-
ternet.
Im sogenannten Ratsinformationssys-
tem sind nicht nur die Informationen 

über die Zusammensetzung und die 
Aufgabenbereiche des Gemeinderats, 
der Ortschaasräte sowie des Jugend-
gemeinderats zusammengestellt. Be-
reits im Vorfeld aller öffentlichen Sit-
zungen finden Bürger hier auch die 
Tagesordnungen, Sitzungsvorlagen 
und deren Anlagen wie Pläne oder Prä-
sentationen. Nach den Sitzungen sind 

zudem die gefassten Beschlüsse abruf-
bar. Eine Suchfunktion ermöglicht, 
nach bestimmten Themen zu suchen. 
Die Berichte aus dem Stadtblaj über 
die Gemeinderatssitzungen ergänzen 
das Informationsangebot.
Info: Zu finden ist das Ratsinformati-
onssystem im Internet unter folgen-
dem Link: www.crailsheim.de/ris 


